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L 42 

Verwendung von Haushaltsmitteln im Zuwendungsrecht zum Ende des 
Haushaltsjahres – Vorziehen von Projekten zur Vermeidung von 
Rückzahlungen? 
 
Anfrage der Abgeordneten Sigrid Grönert, Frank Imhoff und Fraktion der CDU 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Welche haushaltsrechtlichen Vorgaben gelten für das Sozialressort in Bezug auf 
den Umgang mit Haushaltsmitteln, die bis zum Ende eines Haushaltsjahres nicht 
verausgabt wurden und grundsätzlich zurückgezahlt werden müssten? 
 
2. Gibt es nach Kenntnis des Senats im Zuständigkeitsbereich des Sozialressorts 
Fälle, in denen kurzfristig Projekte vorgezogen oder Ausgaben ausgelöst wurden, um 
Mittelrückflüsse zum Haushaltsende zu vermeiden – wie es etwa im 
Rechnungshofbericht zum Projekt „Housing First“ kritisiert wurde? 
 
3. Wie stellt der Senat sicher, dass solche Projektvorziehungen nicht gegen 
haushaltsrechtliche Prinzipien verstoßen und bei Bedarf transparent nachvollzogen 
werden können? 
 
 
Zu Frage 1: 
Es gelten für alle Ressorts die haushalts- und zuwendungsrechtlichen Vorschriften 
der Freien Hansestadt Bremen (§§ 23, 44 LHO und dazugehörige 
Verwaltungsvorschriften nebst Allgemeinen Nebenbestimmungen). 
Zuwendungsmittel, die bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbraucht worden 
sind (Minderausgaben), sind vom Zuwendungsempfänger ggfs. unter Berechnung 
von Zinsen grundsätzlich zu erstatten. 
Die Bewilligungsbehörde kann über Nebenbestimmungen die Bedingungen für die 
Verwendung von Mehreinnahmen und Minderausgaben festlegen. Bei institutionellen 
Förderungen ist die Bildung und Inanspruchnahme von anzuerkennenden Rücklagen 
und Rückstellungen zuwendungsrechtlich möglich. Dabei ist auf das vom 
Zuwendungsempfänger beeinflusste Ergebnis abzustellen. Rücklagen und 
Rückstellungen führen im Jahr der Bildung allerdings nicht zu kassenmäßigen 
Ausgaben, d.h. sie verbleiben zunächst im Haushalt des Zuwendungsgebers. 
Im Zuge der Modernisierung der Zuwendungspraxis ist unter Berücksichtigung der 
Haushaltsgrundsätze die Auf- bzw. Anrechnung von Zuwendungsmitteln ermöglicht 
worden (vgl. Nr. 8.5 VV-LHO zu § 44 und Nr. 1.6 ANBest-P und ANBest-I). Hierzu 
wurde bei der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration verfügt, dass 
nicht verbrauchte Zuwendungen aus dem Vorjahr im Folgejahr auf Einnahme-
Finanzpositionen zu buchen sind. Nur in begründeten Einzelfällen, die ressortintern 
abzustimmen sind, wird die Auf- bzw. Anrechnung gestattet. 
 
Zu Frage 2: 
Am Anfang eines Haushaltsjahres steht die Budgetplanung für die zur Verfügung 
stehenden Zuwendungsmittel fest. Es kann unterjährig vorkommen, dass sich in 
Einzelfällen Änderungen im Haushaltsvollzug ergeben, so dass Mittel anderweitig 
verausgabt werden. Dies geschieht nicht, um Mittelrückflüsse zum Ende eines 
Haushaltsjahres zu vermeiden. Das Projekt „Housing First“ befindet sich in einer 
Modellphase mit wissenschaftlicher Begleitung und kann nicht als typischer Vorgang 
zur vermeintlichen Vermeidung von Mittelrückflüssen herangezogen werden. Im 
Übrigen steht der Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung noch aus. 
  



Zu Frage 3: 
Gemäß § 34 LHO sind Einnahmen rechtzeitig und vollständig zu erheben. Des 
Weiteren legt die LHO fest, dass Ausgaben nur insoweit und nicht eher geleistet 
werden dürfen, als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung (§ 7 LHO) 
erforderlich sind. Daher gibt es grundsätzlich mit den Haushaltsanschlägen im 
Haushaltsplan lediglich eine Ausgabeermächtigung und keine 
Ausgabenverpflichtung. 
Insofern ist über die Landeshaushaltsordnung (LHO) sichergestellt, dass 
„Projektvorziehungen“ zum Zwecke der Vermeidung von Mittelrückflüssen nicht mit 
dem Haushaltsrecht vereinbar sind. Es gibt im Ressort ein umfangreiches, internes 
Regelwerk, welches die Rechtsnormen und Verwaltungsvorschriften (VV) nebst der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest) näher erläutert. 
Sämtliche budgetrechtlichen Entscheidungen werden ausnahmslos entsprechend 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes begründet, dokumentiert und archiviert, so dass 
jederzeit im Rahmen der Aufbewahrungsfristen Zuwendungsfälle nachvollzogen 
werden können. 


